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Stadt Wanzleben
Markt �-�
39�64 Wanzleben
Bürgermeisterin - Frau Hort
Tel.-Nr.:  ISDN:  447-0
Fax: 447-77
unter der Vorwahl  039�09 

Gemeinde Hohendodeleben
Matthissonstraße �3
39�67 Hohendodeleben
Bürgermeister - Herr Bach
Tel.-Nr.: Gemeinde 039�04/64�90
Sprechtag: donnerstags �6:30 - �8:00 Uhr

Gemeinde Bottmersdorf
Die Sprechstunden des Bürgermeisters der Gemeinde
Bottmersdorf  Herr  H.-D. Sill  finden im �4-tägigen Wechsel
dienstags um �7:00 - �8:00 Uhr
-  in Bottmersdorf in den Räumen der FFw
 Walter-Rathenau-Straße �
-  in Klein Germersleben im Gemeindezentrum
 Dorfstraße �a statt.

Gemeinde Domersleben
Gartenstraße 4
39�64 Domersleben
Bürgermeister - Herr Meyer
Tel.-Nr.: Gemeinde  039�09/3��4
Sprechtag: freitags �6:00 - �8:00 Uhr

Gemeinde Klein Rodensleben
Am Teich 5
39�67 Kl. Rodensleben
Bürgermeister - Herr Hoße
Tel.-Nr.: Gemeinde  039�04/543�
Sprechtag: donnerstags von �8:00 - �9:30 Uhr

Gemeinde Groß Rodensleben
Bauernstraße �8
39�67 Groß Rodensleben
Bürgermeister - Herr Wichert
Tel.-Nr.: Gemeinde  039�93/57538
Sprechtag: montags von �6:00 - �8:00 Uhr

Wir möchten alle Internetfreunde darauf hinweisen, dass sich
neben der Stadt Wanzleben jetzt auch die Verwaltungsgemein-
schaft „Börde“ Wanzleben im Internet präsentiert.
Unter http://www.wanzleben.de
bzw. http://www.vgemboerde.de können Einwohner und Gä-
ste Informationen über Historisches, Wissenswertes, Amtli-
ches und Aktuelles über die Stadt Wanzleben bzw. über die 
Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft „Börde“ 
Wanzleben abrufen.

Sprechzeiten der Verwaltung der Verwaltungs-
gemeinschaft „Börde“ Wanzleben
Montag geschlossen
Dienstag  9:00 - ��:00 Uhr
 und �3:30 - �8:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag  9:00 - ��:00 Uhr
 und �3:30 - �5:00 Uhr
Freitag  9:00 - ��:00 Uhr
Verwaltungsleiterin - Frau Hort

Sprechstunde der Schiedsstelle
Jeden �. Donnerstag im Monat von �5:30 - �7:00 Uhr

im Haus I, Rathauskeller, Markt �-�

Stadt Seehausen
Friedensplatz ��
39365 Seehausen
Bürgermeister – Herr Jockisch
Funk-Tel. 0� 77 / 6 66 8� 3�
Sprechtag: dienstags von �6:30 – �8:00 Uhr

Gemeinde Dreileben
Bördestr. �7
39365 Dreileben
Bürgermeister – Herr Herbst
Tel.  Fax. – Nr.: 039�93 / 5459
Sprechtag: mittwochs von �6:30 – �8:00 Uhr

Gemeinde Eggenstedt
Hauptstr. 3�
39365 Eggenstedt
Bürgermeister – Herr Hotopp
Tel. – Nr.: 039407 / 93878
Sprechtag: montags von �8:00 – �9:30 Uhr

Gemeinde Klein Wanzleben
Alte Hauptstr. 39
39�64 Klein Wanzleben
Bürgermeister – Herr Flügel
Tel. – Nr. 039�09 / 50�89
Fax. – Nr. 039�09 / 6990�6
Sprechtag: montags und mittwochs von �6:00 – �8:00 Uhr

Gemeinde Klein Wanzleben OT Remkersleben
Hauptstr. �7
39�64 Remkersleben
Ortsbürgermeister – Herr Becker
Tel. – Nr. 039407 / 4�� und 5660
Sprechtag: freitags von �7:30 – �9:00 Uhr

Anmerkung der Redaktion!

Aufgrund der zunehmenden Zahl der Beiträge im nichtamtlichen Teil des Amtsblattes möch-
ten wir alle Vereine und Institutionen bitten, uns die zu veröffentlichenden Artikel bzw. 
Bekanntmachungen, in digitaler Form (Diskette) oder als e-mail info@wanzleben.de zur 
Verfügung zu stellen. Beiträge in anderer Form können ab sofort nicht mehr berücksichtigt 
werden.
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Amtlicher Teil
Haushaltssatzung der Gemeinde Eggenstedt für 
das Haushaltsjahr 2008

Auf Grund  des § 94 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt vom 05. Oktober �993 in  der derzeit gültigen 
Fassung, hat der Gemeinderat Eggenstedt in seiner Sitzung am 
09.05.�008 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
�008 beschlossen:

§�
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr �008 wird
im Verwaltungshaushalt
 in der Einnahme auf �03.600 EUR
 in der Ausgabe auf 35�.300 EUR
 Fehlbetrag �48.700 EUR
im Vermögenshaushalt
 in der Einnahme auf 6�.500 EUR
 in der Ausgabe auf 6�.500 EUR
festgesetzt.

§�
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt. 

§3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 
�008 zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
�50.000 EUR festgesetzt.

§5
Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr �008 wie folgt festgesetzt:

�. Grundsteuern
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
 (Grundsteuer A) 340 v.H.
b)  für Grundstücke (Grundsteuer B) 340 v.H.
�. Gewerbesteuer 340 v.H.

Eggenstedt, den 09.05.�008

Andy Hotopp                                Siegel
Bürgermeister

Finanz- und Investitionsplan der Gemeinde Eggenstedt für 
die Jahre 2007 bis 2011

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen 
- Anhalt vom 5. Oktober �993 (GVBL.LSA �993, S. 568 ) in 
der zur Zeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat Eggenstedt 
in der Sitzung am 09.05.�008

�.  den Investitionsplan für die Jahre �007 bis �0�� als Richt-
linie für die Investitionsplanung zur Kenntnis genommen.

1. Änderung zur Satzung
über die Festlegung des Beitragssatzes für die 
Investitionsaufwendungen bis zum 31.12.2006 
bei der Erhebung wiederkehrender Beiträge für 
die öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde 
Eggenstedt

Auf Grund der §§ 4 und 9� der Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt vom 5. Oktober �993 (GVBl. LSA 
S. 568), in der derzeit geltenden Fassung, der §§ � und 6 a 
Kommunalabgabengesetz für das Land Sachsen-Anhalt vom 
�3. Dezember �996 (GVBl. LSA S. �05), in der derzeit gel-
tenden Fassung und § 9 der Satzung über die Erhebung wie-
derkehrender Beiträge nach § 6 a KAG LSA für straßenbau-
liche Maßnahmen in der Gemeinde Eggenstedt (SBS) vom 
04.0�.�005, erlässt die Gemeinde Eggenstedt durch Beschluss 
vom ��.07.�008 die �. Änderung zur Satzung über die Festlegung 
des Beitragssatzes für die Investitionsaufwendungen bis zum 
3�.��.�006 bei der Erhebung wiederkehrender Beiträge für die 

 Der Investitionsplan wird mit folgenden Gesamtsummen 
festgesetzt:

  �007   96.000 Euro
  �008   6�.500 Euro
  �009 �07.�00 Euro
  �0�0 �06.300 Euro
  �0�� �8�.800 Euro

�. Der Finanzplan für die Jahre �007 bis �0�� wird mit fol-
genden Gesamtsummen zur Kenntnis genommen:

 Einnahmen Ausgaben Fehlbetrag
 EUR EUR EUR

�007 3�0.800 393.800 83.000
�008 �65.�00 4�3.800 �48.700
�009 3�7.000 498.300 �8�.300
�0�0 309.700 534.400 ��4.700
�0�� 386.�00 655.400 �69.�00

Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2008 der Gemeinde Eggenstedt

Die vorstehende  Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr �008 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Eine Genehmigung 
der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.
Im Zeitraum vom 15. Juli 2008 bis zum 29. Juli 2008 liegt 
gemäß § 94 (3) GO LSA der Haushaltsplan �008 während der 
Öffnungszeiten bei der Trägergemeinde der Verwaltungsge-
meinschaft „Börde“ Wanzleben im Rathaus, Markt �-�, Zimmer 
304 zur Einsichtnahme aus.

Eggenstedt, den �0. Juni �008

Andy Hotopp
Bürgermeister
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öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Eggenstedt vom 
�9.0�.�007.

§ 1 Zusammenstellung der Abrechnungsgrundlagen 
Ausbaumaßnahme „Krumme Gasse“ – Investitionen aus 

dem Jahr 2006

�. Nach Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Eggen-
stedt wurde die Baumaßnahme „Krumme Gasse“ durchge-
führt. Grundlage für die Abrechnung ist die Satzung über 
die Erhebung wiederkehrender Beiträge nach § 6 a KAG 
LSA für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde 
Eggenstedt vom 04. Februar �005, in der derzeit geltenden 
Fassung.

�. Es wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 04. Fe-
bruar �005 eine Abrechnungseinheit festgelegt (§ � SBS).

3. Der Gemeindeanteil wurde entsprechend der satzungsmä-
ßigen Festlegungen nach § 4 SBS bestimmt.

§ 2 Beitragssatz

Der umzulegende Gesamtbetrag der Investitionsmaßnahmen 
in der Abrechnungseinheit (nach Abzug des Gemeindeanteils) 
wird geteilt durch die Gesamtquadratmeterzahl der in der Ab-
rechnungseinheit liegenden Grundstücksflächen (vervielfacht 
mit Faktoren nach Art und Maß der Nutzung). Der Beitragssatz 
je Quadratmeter gewichteter Grundstücksfläche beträgt bis zum 
3�.��.�006:   0,1958 Euro/m².

§ 3 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 3�.��.�006, �4:00 Uhr 
in Kraft. 

Eggenstedt, den ��.07.�008

Andy Hotopp                                - Siegel -
Bürgermeister

Satzung über die Festlegung des Beitragssatzes für 
die Investitionsaufwendungen bis zum 31.12.2007 
bei der Erhebung wiederkehrender Beiträge für 
die öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde 
Eggenstedt

Auf Grund der §§ 4 und 9� der Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt vom 5. Oktober �993 (GVBl. LSA 
S. 568), in der derzeit geltenden Fassung, der §§ � und 6 a 
Kommunalabgabengesetz für das Land Sachsen-Anhalt vom 
�3. Dezember �996 (GVBl. LSA S. �05), in der derzeit gel-
tenden Fassung und § 9 der Satzung über die Erhebung wie-
derkehrender Beiträge nach § 6 a KAG LSA für straßenbau-
liche Maßnahmen in der Gemeinde Eggenstedt (SBS) vom 
04. Februar �005, erlässt die Gemeinde Eggenstedt durch 
Beschluss vom ��.07.�008 die Satzung über die Festlegung 
des Beitragssatzes für die Investitionsaufwendungen bis zum 
3�.��.�007 bei der Erhebung wiederkehrender Beiträge für die 
öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Eggenstedt.

§ 1 Zusammenstellung der Abrechnungsgrundlagen 
Ausbaumaßnahme „Krumme Gasse“ – Investitionen aus 

dem Jahr 2007
�. Nach Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Eggen-

stedt wurde die Baumaßnahme „Krumme Gasse“ durchge-
führt. Grundlage für die Abrechnung ist die Satzung über 
die Erhebung wiederkehrender Beiträge nach § 6 a KAG 
LSA für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde 
Eggenstedt vom 04. Februar �005, in der derzeit geltenden 
Fassung.

�. Es wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 04. 
Februar �005 eine Abrechnungseinheit festgelegt (§ � 
SBS).

3. Der Gemeindeanteil wurde entsprechend der satzungsmä-
ßigen Festlegungen nach § 4 SBS bestimmt.

§ 2 Beitragssatz
Der umzulegende Gesamtbetrag der Investitionsmaßnahmen 
in der Abrechnungseinheit (nach Abzug des Gemeindeanteils) 
wird geteilt durch die Gesamtquadratmeterzahl der in der Ab-
rechnungseinheit liegenden Grundstücksflächen (vervielfacht 
mit Faktoren nach Art und Maß der Nutzung). Der Beitragssatz 
je Quadratmeter gewichteter Grundstücksfläche beträgt bis zum 
3�.��.�007:    0,11 Euro/m².

§ 3 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 3�.��.�007, �4:00 Uhr 
in Kraft. 

Eggenstedt, den ��.07.�008

Andy Hotopp                              - Siegel -
Bürgermeister

Straßenhierarchie der Gemeinde Eggenstedt

Der Gemeinderat der Gemeinde Eggenstedt hat in seiner Sitzung 
am 04.0�.�005 die Straßenhierarchie beschlossen.

Straßenhierarchie für die Gemeinde Eggenstedt
STRASSE ART  
Hauptstraße Hauptverkehrsstraße
Am Teich (West-Ost) Anliegerstraße
Hauptstr. (zum Friedhof) Anliegerstraße
Waldstraße Anliegerstraße
Parkweg I Anliegerstraße
Parkweg II, Hauptstr. �6, �7 Anliegerstraße
Hauptstr. (Stich östl. - Winkel) Anliegerstraße
Hauptstraße �-� Anliegerstraße
Am Teich I (Nord-Süd) Anliegerstraße
Krumme Gasse I (Nord-Süd) Anliegerstraße
Krumme Gasse II (West-Ost) Anliegerstraße
Hauptstraße 46, 47 Anliegerstraße
Verbindungsweg Hauptstr. u. 
Am Teich selbständiger Gehweg

Eggenstedt, den 04.0�.�005

Andy Hotopp
Bürgermeister 
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1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung 
der Gemeinde Klein Wanzleben

Aufgrund §§ 6, 7 und 44 Abs. 3, Nr. � der Gemeindeordnung 
für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.�0.�993 
(GVBl. LSA S. 568) in der zurzeit geltenden Fassung hat 
der Gemeinderat in seiner Sitzung am 09.06.�008 folgende 
�. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Klein 
Wanzleben vom ��.��.�007 beschlossen:

§ 1
Der § 10 (Einwohnerfragestunde) Absatz 1 wird wie folgt 

geändert:

(�) Der Gemeinderat hält zu Beginn von ordentlichen Sitzungen 
eine Einwohnerfragestunde ab. Der Bürgermeister kann 
in der Einladung zur Sitzung den Beginn der Fragestunde 
auf einen anderen Zeitpunkt legen.

§ 2
In-Kraft-Treten

(�) Die �. Änderungssatzung zur Hauptsatzung tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Klein Wanzleben, 09.06.�008

Horst Flügel   - Siegel -
Bürgermeister

Diese Satzung wurde mit Verfügung des Landkreises Börde 
vom �4.06.�008 genehmigt.

Horst Flügel   - Siegel -
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Seehausen über die 
Feststellung die Jahresrechnung 2007 des verwal-
teten Wohnungsbestandes und die Entlastung der 
Wohnungsbaugesellschaft „Börde“ mbH Klein 
Wanzleben als Verwalter

Die Entlastung der Wohnungsbaugesellschaft „Börde“ mbH 
als Verwalter und die Feststellung der Jahresrechnung �007 
des verwalteten Wohnungsbestandes wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.
Im Zeitraum vom 17. Juli 2008 bis zum 31. Juli 2008 liegt die 
Jahresrechnung �007 in der Wohnungsbaugesellschaft „Börde“ 
mbH Klein Wanzleben, Alte Hauptstraße 39, während der Öff-
nungszeiten zur Einsichtnahme aus.

Seehausen, den �3. Juni �008

Eckhard Jockisch
Bürgermeister 

Beschlussprotokoll der 38. öffentlichen Stadtrats-
sitzung in Seehausen am 05.06.2008

Öffentlicher Teil:
Beschluss - Nr. 101206.08.10-011
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Stadtrat der Stadt 
Seehausen die Jahresrechnung �007 des verwalteten Wohnungs-
bestandes und die Entlastung der Wohnungsbaugesellschaft 
„Börde“ mbH als Verwalter.

Beschluss - Nr. 101206.08.10-012
Der Stadtrat der Stadt Seehausen stimmt dem Wirtschaftsplan 
der Wohnungsbaugesellschaft „Börde“ mbH Klein Wanzleben 
für das Jahr �008 für die Verwaltung der stadteigenen Wohnun-
gen in der Stadt Seehausen zu.

Nichtöffentlicher Teil:
Beschluss - Nr. 101206.08.10-013
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Stadtrat der 
Stadt Seehausen mit 3 Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte 
befristete Arbeitsverträge abzuschließen.

Beschlussprotokoll der 39. öffentlichen Stadtrats-
sitzung in Seehausen am 26.06.2008

Nichtöffentlicher Teil:
Beschluss - Nr. 101206.08.10-014
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Stadtrat der Stadt 
Seehausen einen Ingenieurvertrag für die Straßenbaumaß-
nahme August-Bebel-Straße mit dem Planungsbüro Muting 
abzuschließen.

Beschluss - Nr. 101206.08.10-015
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Stadtrat der Stadt 
Seehausen einen Ingenieurvertrag für die Planung Regenentwäs-
serung der Gemeinschaftsmaßnahme B �46 a / L �4 - Kreisver-
kehr – mit dem Planungsbüro Proplan abzuschließen.

Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Mitte
(Flurbereinigungsbehörde)
Große Ringstraße 
388�0 Halberstadt

Halberstadt, den �5.06.�008

Bei Antwort bitte angeben:
Az.: �3 – ASL 7.�07

Öffentliche Bekanntmachung

Ergänzungsanordnung

Im Flurbereinigungsverfahren OU Egeln-Nord, Salzlandkreis, 
erging mit öffentlicher Bekanntmachung vom �3.0�.�004 die 
Änderungsanordnungen Nr. �. In dieser Änderungsanordnung 
fehlt der Hinweis auf die Veränderungssperre gemäß § 34 Flurb-
ereinigungsgesetz (FlurbG) und dem Betretungsrecht gemäß § 35 
FlurbG. Dieses wird hiermit nachgeholt.

Anordnung
Mit der heutigen Bekanntgabe bis zur Unanfechtbarkeit des Flur-
bereinigungsplanes gelten gem. § 34 Abs. � FlurbG in der oben 

S A C H S E N - A N H A LT
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genannten Änderungsanordnung aufgeführten Gebiet folgende 
Einschränkungen:

�. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zu-
stimmung der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen 
vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirt-
schaftsbetrieb gehören.

�. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangter-
rassen u. ä. Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich 
verändert oder beseitigt werden.

3. Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, 
einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen 
nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, 
insbesondere des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, nicht beeinträchtigt werden, mit Zustimmung 
der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden. Andere 
gesetzliche Vorschriften über die Beseitigung von Reb- 
und Hopfenstöcken bleiben unberührt.

Sind entgegen den vorstehenden Vorschriften zu �. und �. Änderun-
gen vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, 
so kann dieses im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt blei-
ben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand gem. 
§ �37 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dieses der Flurbereini-
gung dienlich ist (§ 34 Abs. � FlurbG). Sind Eingriffe entgegen der 
vorstehenden Vorschrift zu 3. vorgenommen worden, so muss die 
Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen (§ 34 Abs. 
3 FlurbG). Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses 
bis zur Ausführungsanordnung bedürfen Holzeinschläge, die den 
Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, der 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde im Einvernehmen mit 
der Forstaufsichtsbehörde (§ 85 Ziff. 5 FlurbG).
Sind Holzeinschläge vorgenommen worden, so kann die Flurbe-
reinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt 
hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen 
der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu 
bringen hat (§ 85 Ziff. 6 FlurbG).

Gemäß § 35 FlurbG sind die Beauftragten der Flurbereinigungs-
behörde berechtigt, zur Vorbereitung und zur Durchführung der 
Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem 
Ermessen erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen.

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Änderungsanordnung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe  Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, 
Große Ringstraße, 388�0 Halberstadt oder der Außenstelle Wanz-
leben, Ritterstraße �7-�9 , 39�64 Wanzleben erhoben werden. Im 
Fall der öffentlichen Bekanntmachung beginnt die Rechtsbehelfs-
frist mit dem ersten Tage der Bekanntmachung. Bei schriftlicher 
Einlegung wird die Frist nur gewahrt, wenn der Widerspruch bis 
zum Ablauf der angegebenen Frist beim Amt eingegangen ist. 
Gewahrt wird die Frist auch durch Einlegung des Widerspruchs 
beim Landesverwaltungsamt Halle, Willy-Lohmann-Straße 7, 
06��4 Halle.

Im Auftrag
Christoph Schierhorn

Amt für Landwirtschaft,               Wanzleben, den  03.07.�008 
Flurneuordnung und Forsten Mitte,
Außenstelle Wanzleben

Schlussfeststellung

In dem Bodenordnungsverfahren IRIMA – Klein Wanzleben

Verf.-Nr.:         BÖ �.�45

Aktenzeichen: 6�� WZL 93
wird hiermit die Schlussfeststellung erlassen und folgendes fest-
gestellt:

Die Ausführung des Bodenordnungsverfahrens nach dem Boden-
ordnungsplan ist bewirkt.
Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Boden-
ordnungsverfahren hätten berücksichtigt werden müssen.
Das Bodenordnungsverfahren ist mit der Zustellung der unanfecht-
bar gewordenen Schlussfeststellung an die Beteiligten beendet.

Gründe:
Der Abschluss des Bodenordnungsverfahrens IRIMA – Klein 
Wanzleben, 
Verf. Nr. BÖ �.�45, Aktenzeichen 6�� WZL 93 durch die 
Schlussfeststellung ist zulässig und begründet. Der Bodenord-
nungsplan ist in allen Teilen ausgeführt. Insbesondere ist das 
Eigentum an den neuen Grundstücken auf die im Bodenordnungs-
plan genannten Beteiligten übergegangen. Des weiteren ist die im 
Bodenordnungsplan festgeschriebene Geldabfindung durch die 
entsprechenden Beteiligten geleistet worden. Die öffentlichen 
Bücher sind berichtigt.

Da somit alle gegenseitigen Verpflichtungen und Ansprüche 
zwischen den Beteiligten erfüllt sind und alle Festsetzungen des 
Bodenordnungsplanes ordnungsgemäß ausgeführt wurden, wird das 
Bodenordnungsverfahren durch die Schlussfeststellung nach § 63 
Abs. � des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG) i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 03.07.�99� (BGBl. I, S. �4�8), zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 Abs. 45 des Gesetzes vom �9.06.�00� (BGBl. I 
S. ��49, ��74), i.V.m. § �49 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der 
Fassung vom �6.03.�996 (BGBl. I, S. 546), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom ��.08.�005, BGBl.I, S. �354 abgeschlossen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Schlussfeststellung kann innerhalb eines Monats Wi-
derspruch schriftlich oder mündlich zur Niederschrift beim Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung  und Forsten Mitte, Außenstelle 
Wanzleben, Ritterstr. �7-�9, 39�64 Wanzleben, erhoben werden.
Die Frist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Amt 
für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Große 
Ringstraße �0, 388�0 Halberstadt oder beim Landesverwaltungs-
amt, Ernst-Kamieth-Str. �, 06��� Halle, gewahrt.

Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit der Bekanntmachung. Wenn die 
öffentliche Bekanntmachung durch Aushang erfolgt, beginnt die 
Rechtsbehelfsfrist mit dem auf den ersten Aushangstag folgenden  
Tag (§ ��5 FlurbG i.V.m. § �87 BGB).
Bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs wird die Frist nur 
gewahrt, wenn das Widerspruchsschreiben bis zum Ablauf der 
angegebenen Frist beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben oder beim Landesver-
waltungsamt Halle eingegangen ist.

Im Auftrag

Michael Stief   Siegel

Die o.g. Bekanntmachung liegt in der Zeit vom 15. Juli bis 29. Juli 
2008 während der Dienststunden von 09:00 Uhr bis �5:00 Uhr in 
der Büroleitung der VGem „Börde“ Wanzleben, Markt � – �, zur 
allgemeinen Einsichtnahme aus.

Hans-Dirk Sill
Bürgermeister
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Nichtamtlicher Teil
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Veranstaltungen der Stadt Wanzleben

Juli
Jeden Montag  Romménachmittag  �3:00 Uhr  Volkssolidarität Wanzleben
Jeden Mittwoch  Handarbeitsnachmittag    �4:00 Uhr  Volkssolidarität Wanzleben
Jeden Mittwoch  Frauenchor Wanzleben   �9:30 Uhr   Bördegymnasium
Jeden Donnerstag Chor           �3:00 Uhr  Volkssolidarität Wanzleben
Jeden Freitag  Sport         �4:30 Uhr  Volkssolidarität Wanzleben
�4.07.�008 �0:00 – �7:00 Uhr, Reiten auf dem Reiterhof Müller   Schülertreff-Tenne
�5.07.�008   �0:00 – �7:00 Uhr, Sicherheitstraining für Kinder   Schülertreff-Tenne
�5.07.�008   �4:30 – �6:00 Uhr, Seniorengymnastik   DRK Wanzleben
�6.07.�008   �0:00 – �7:00 Uhr, Sicherheitstraining für Kinder  Schülertreff-Tenne
�6.07.�008   �4:30 – �6:00 Uhr, Mieternachmittag   DRK Wanzleben
�6.07.�008  Bingo       Volkssolidarität Wanzleben
�7.07.�008   �0:00 – �7:00 Uhr, Fahrt in den Filmpark nach Babelsberg Schülertreff-Tenne
�7.07.�008   �4:30 – �6:00 Uhr, Spielnachmittag mit Senioren  DRK Wanzleben
�8.07.�008   �0:00 – �7:00 Uhr, Afrika Tag    Schülertreff-Tenne
�8.07.�008   ��:00 – 0�:00 Uhr, Clubabend    Schülertreff-Tenne
��.07.�008   �0:00 – �7:00 Uhr, Sportfest     Schülertreff-Tenne
��.07.�008   �4:30 – �6:00 Uhr, Spielnachmittag mit Senioren  DRK Wanzleben
��.07.�008   �0:00 – �7:00 Uhr, Radtour     Schülertreff-Tenne
��.07.�008   �4:30 – �6:00 Uhr, Seniorengymnastik   DRK Wanzleben
�3.07.�008   �0:00 – �7:00 Uhr, Spiele im Spaßbad    Schülertreff-Tenne
�3.07.�008   �4:30 – �6:00 Uhr, Gedächtnistraining   DRK Wanzleben
�4.07.�008   09:00 – �0:30 Uhr, kl. Frühstückchen   DRK Wanzleben
�4.07.�008   �0:00 – �7:00 Uhr, Schifffahrt auf der Elbe   Schülertreff-Tenne
�5.07.�008   �0:00 – �7:00 Uhr, Abschlussparty mit Übernachtung  Schülertreff-Tenne
�8.07.�008   �4:30 – �6:00 Uhr, Spielnachmittag mit Senioren  DRK Wanzleben
�9.07.�008   �4:30 – �6:00 Uhr, Seniorengymnastik    DRK Wanzleben
30.07.�008   �4:30 – �6:00 Uhr, Kaffeenachmittag   DRK Wanzleben
30.07.�008   �6:00 – �0:00 Uhr, Blutspende    Schülertreff-Tenne
Juli/August  Mehrtagesfahrt zu Störtebecker-Festspielen   Sozialverband Wanzleben

August
Jeden Montag  Romménachmittag  �3:00 Uhr  Volkssolidarität Wanzleben
Jeden Mittwoch  Handarbeitsnachmittag    �4:00 Uhr  Volkssolidarität Wanzleben
Jeden Mittwoch  Frauenchor Wanzleben   �9:30 Uhr   Bördegymnasium
Jeden Donnerstag Chor           �3:00 Uhr  Volkssolidarität Wanzleben
Jeden Freitag  Sport         �4:30 Uhr  Volkssolidarität Wanzleben
05.08.�008  Bowling       Volkssolidarität Wanzleben
�0.08.�008 Vorführung beim Dorffest in Eimersleben    Hundesportverein Wanzleben
��.08.�008   Exkursion zum Flughafen Leipzig-Halle   BRH-Seniorenverband

Mitteilung des Bildungsausschusses

Fragebogen für Wanzlebener Jugendliche

Die Stadt Wanzleben gehört zu den �7 Städten im Land, die sich intensiv mit der IBA – Stadtumbau �0�0 befassen. Unser Thema 
lautet „Urbane Familienfelder“ also befassen wir uns mit Familien im weiteren Sinne (Vereine, Verbände, und alle die sich sonst 
als Familie verstehen), gleichzeitig konnten wir �006 den Titel „Kinder- und familienfreundliche Gemeinde Sachsen-Anhalt“ 
erringen. Wir wollen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern sind bemüht alle für diese Arbeit begeistern. Ein Schritt 
in diese Richtung soll die stärkere Einbindung der Jugendlichen in das Stadtgeschehen sein. Hierzu streben wir die 
Schaffung eines Jugendparlamentes in Wanzleben
an. 
In den Schulen und Jugendeinrichtungen werden  Fragebögen ausgegeben.
Wer als Wanzlebener keinen Bogen erhalten hat, findet ihn auch im Internet 
auf der Seite www.vgemboerde.de/Formulare/Anträge.
Bitte füllt die Anträge aus und gebt sie bis 0�. September �008 im Amt für Soziales im Rathaus ab.
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Schutz- und Gebrauchshundesportverein e. V. Wanzleben lädt ein

Der Schutz- und Gebrauchshundesportverein e.V. Wanzleben lädt am �3. August �008 alle Hundefreunde aus Wanzleben und 
Umgebung zum �. Wettbewerb „Wahl des schönsten Hundes“ ein. Bei diesem Wettbewerb ist es völlig egal, ob ihr vierbeiniger 
Freund groß oder klein ist, im Besitz einer Ahnentafel ist oder nicht. Jeder Hund wird an diesem Tag bewertet. Voraussetzung ist 
natürlich, dass er gesund ist und eine gültige Tollwutimpfung hat. 
An diesem Tag erwartet die Zuschauer und Teilnehmer auf dem Hundeplatz ein abwechselungsreiches Programm. Begonnen 
wird um �0.00 Uhr mit der Anmeldung der Hunde. Ab ��.00 Uhr erfolgt die Vorstellung der teilnehmenden Hunde und deren 
Bewertung. Nach der Bewertung geht es in die Mittagspause. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Im Anschluss daran erfolgen 
Hundevorführungen.
Hierzu ist natürlich auch jeder Teilnehmer eingeladen, der mit seinem Hund ein kleines Kunststück vorführen kann. Höhepunkt 
dieses Veranstaltungsteiles wird auch die Ermittlung des schnellsten Hundes über eine Strecke von 50 Metern sein.
Während der Vorführung erfolgt die Auswertung des Wettbewerbes zur „Wahl des schönsten Hundes“. 
Jeder Teilnehmer erhält mit seinem Hund eine Urkunde.
Abends findet eine gesellige Vereinsfeier statt, an der natürlich auch die Teilnehmer des Schönheitswettbewerbes und Gäste 
teilnehmen können.
Das Startgeld für den Wettbewerb „Wahl des schönsten Hundes“ beträgt 5,00 EUR und ist am Tag der Veranstaltung bei der 
Anmeldung des Hundes zu entrichten.
Im Interesse einer vorausschauenden Planung dieser Veranstaltung bitten wir um eine schriftliche Anmeldung bis zum �0.08.�008. 
Hierzu kann das vorgefertigte Formular verwendet werden. Die Anmeldung ist an folgende Adresse zu senden bzw. kann auch 
persönlich in den Briefkasten gesteckt werden: 
Herr Lothar Sachse, Bahnhofstraße �8, 39�64 Wanzleben.

Absender:       ____________________________________

     ____________________________________

  ____________________________________

Herr 
Lothar Sachse
Bahnhofstraße �8,  
39�64 Wanzleben

Anmeldung zum Wettbewerb „Wahl des schönsten Hundes“

Name des Hundeführers  ________________________________________________

Name des Hundes  ________________________________________________

Rasse    ________________________________________________

Wurftag    ________________________________________________

Telefon Nummer   ________________________________________________

Datum/Unterschrift  ________________________________________________

Schutz- und Gebrauchshundesportverein e. V. Wanzleben bedankt sich

Bereits im vorigen Jahr, am �5.08.�007, führte der Schutz- und Gebrauchshundesportverein e.V. Wanzleben die Wahl zum schönsten 
Hund durch. Daran nahmen �5 begeisterte Hundefreunde teil und erreichten alle sehr gute Ergebnisse. 
Im Anschluss der Wahl fand die Ermittlung des schnellsten Hundes über eine Strecke von 50 Metern statt. Daran nahmen �� 
Teilnehmer teil. Der schnellste Hund lief die Strecke in 4,59/s.
Im Namen des Vorstandes und der Mitglieder des Schutz- und Gebrauchshundesportvereins e.V. Wanzleben, möchten wir uns 
heute nochmals bei allen Akteuren und Besuchern der Veranstaltungen recht herzlich bedanken, die an diesem Tag zum guten 
Gelingen beigetragen haben.
Wir wünschen uns, dass wieder viele Hundefreunde an der diesjährigen Veranstaltung teilnehmen und dass es ein voller Erfolg 
für alle wird. 
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Hundeschule Wanzleben

Information vom Schutz- und Gebrauchshundesportverein e.V. Wanzleben

Hunde bedeuten für uns Menschen immer mehr echte Lebensqualität und mehr Lebensfreude. Damit das noch besser zur Realität 
wird, will die Hundeschule die Hundefreunde motivieren ihre Tiere sinnvoll zu bewegen.

Die Hundeschule Wanzleben führt seit Jahren auf dem Vereinsgelände eine Grundausbildung für Junghunde durch.

Hunde und Hundehalter lernen hier untereinander umzugehen und zu kommunizieren.
Im Rahmen der Hundeerziehung lernen die Hunde die Ausführung verschiedener  Kommandos. 
Die Hunde haben Kontakt zu anderen Hunden, was sich positiv auf ihr Sozialverhalten auswirkt.

Die Ausbildungszeiten sind:   sonntags    09:30 – �0:30 Uhr

Wo: auf dem Vereinsgelände des Hundesportvereins in Wanzleben

Interessenten können sich  beim Ausbildungsleiter Werner Pflanz unter der Telefonnummer   03 9� 09 – ��79 melden.

Im Namen des Vorstandes
Werner Pflanz

Veranstaltungen der Gemeinde Domersleben

Juli
3�.07.08  �7:00 – �0:00 Uhr Blutspende    Kulturhaus
ohne  Ausschießen der Schützenkönige des SV, Proklamation 

 der Schützenkönige Bürgerkönigsschießen, Umzug mit 
 Gastschützenvereinen oder Königsfrühstück der Mitglieder 
 und Gäste       Schützenverein

August
jeden �. Mittwoch    Versammlung Jägerschaft   Lindenkrug 
jeden Montag �3:30 – �4:30 Uhr  Seniorensportgruppe   Turnhalle 
jeden Mittwoch  �4:00 – �6:00 Uhr  Handarbeiten (Volkssolidarität)  Kulturhaus 
letzten Dienstag mtl.    Förderverein - Vorstandssitzung  Lindenkrug

Endlich ist es wieder soweit!  

. . . Sommer, gute Laune, Zeit für kulturvolle Momente und . . . einen guten Wein!

Besuchen Sie uns zu unserem 

3. Sommerfest in Klein Germersleben,

traditionell umrahmt mit einer Aufführung der evangelischen Stiftung Matthias – Claudius 
– Haus Oschersleben, wie immer mit Kaffee und Kuchen und mit unserer Winzerfamilie 
Günter Hermes aus Ellenz an der Mosel!

  Wo?  
  Auf dem Gelände unserer Kirche in Klein Germersleben,

  am 19.07.2008, Beginn: 16:00 Uhr!

 



��

Programm des 8. Zuckerfestes in Klein Wanzleben vom 01. bis 03. August 2008 

Freitag, 01. August 2008 
(Tag der Jugend und Junggebliebenen) 

��:00 Uhr  - DJ Mister Mitch
  - Wahl des Sugarboys
  - Auftritt Live-Bands
  - Showteil

Sonnabend, 02. August 2008 
�4:00 Uhr  - Seniorennachmittag mit Programm 
�0:00 Uhr  - Ball des Zuckers mit DJ Mister Mitch
  - Live-Band „Empire“ Show- und Partyband, 
  - Rock- und Pop-Hits der 70er, 80er und 90er
  - Feuerwerk
  - Showteil 

Sonntag, 03. August 2008
�0:00 Uhr  - Festumzug vom Sportlerheim zum Festplatz mit Sülldorfer Schallmeienkapelle
��:00 Uhr  - Musikalischer Frühschoppen mit der Sülldorfer Schallmeienkapelle
  - Go-Cart-Rennen
  - Sportliche Wettkämpfe (Zuckersackstemmen – gesucht wird die stärkste Frau 

   und der stärkste Mann, Kistenklettern, Schubkarrenrennen u. a.)
- Bastel- und Malstraße
- Verkaufs- und Trödelmarkt
- Auszeichnung verdienstvoller Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde

�4:00 Uhr  - Wahl der Zuckerprinzessin und des Zuckerprinzen
  - Mister Mitch
  - Katharinas Kleintierschau
  - Ausgabe der Tombolapreise (Lose können an allen drei Tagen erworben werden)
�5:30 Uhr  - Die Flipper – Cover – Show
�7:00 Uhr  - Ausklang – Disko mit Mister Mitch

Veranstaltungen der Gemeinde Klein Wanzleben

Juli
�6.07.�008 Gewässerpflege  08:00 Uhr Pumpstation Anglerverein
  Abschlussfeier    Kita Remkersl. Kita
  Akkordeonkonzert �4:30 Uhr Altenheim Altenheim
  Neptunfest  09:00 Uhr Schwimmbad Grundschule
  Beachvolleyball      BW Remkersleben

August
0�.08.�008 Blutspende  �7:00 Uhr Schule  DRK
0�.-03.08.�008 8. Zuckerfest    Festplatz Kulturverein
�3.-�4.08.�008 Chorfest     Magdeburg Frauenchor
�6.08.�008 Frühschoppen  �0:00 Uhr Altenheim Altenheim
�7.08.�008 Gemeinschaftsangeln 07:00 Uhr Elbe-Havel-K. Anglerverein

Klein Wanzlebener Kulturverein
Der Vorstand

Neue Mitstreiter gesucht
Die Angebote des Klein Wanzlebener Kulturvereines haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich erweitert. Dadurch steigt auch die 
Belastung der Mitglieder, die in eigener Regie und unentgeltlich die Veranstaltungen absichern und somit einen hohen persönlichen 
Beitrag zum Gelingen der Veranstaltungen leisten, wie auch beim inzwischen schon 8. Zuckerfest vom �. bis 3. August �008.

Um auch in Zukunft für die weiter wachsenden Anforderungen gewappnet zu sein, benötigt der Verein unbedingt neue Mitstreiter, die 
bereit sind, den Verein aktiv zu unterstützen.
Jeder ist herzlich willkommen und kann sich beim Vorsitzenden Udo Beyer, Mitschurinsiedlung �3, oder im Rathaus beim Bürgermeister 
melden.
Um die Mitgliedschaft zu erleichtern, hat die Mitgliederversammlung des Vereins kürzlich eine Senkung der Beiträge pro Jahr von 35 
auf �5 Euro beschlossen.
Dies sollte noch ein weiterer Grund zur Mitarbeit sein.

Vorstand des Klein Wanzlebener Kulturvereins
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Gottesdienste und Veranstaltungen der evangelischen Kirchengemeinden Seehausen,
Dreileben, Klein Wanzleben und Remkersleben
Juli
Mi �6.07.  �4.30 Uhr Seniorenkreis in Dreileben
So  �7.07.  �0.00 Uhr  Gottesdienst in Seehausen/ Paulskirche

�0.�5 Uhr  Gottesdienst in Dreileben

August
So 03.08.  �4.00 Uhr  Gottesdienst mit Kaffeetrinken in Klein Wanzleben
So �0.08.  09.00 Uhr Gottesdienst in Seehausen
Sa �6.08.  �6.00 Uhr Taufgottesdienst in Remkersleben
So �7.08.  �0.�5 Uhr Gottesdienst in Dreileben

September
Mo 0�.09.  �5.00 Uhr  Flötenunterricht in Seehausen
   �6.30 Uhr  Kindertreff in Dreileben
   �9.00 Uhr  Chorprobe in Seehausen
Di 0�.09.  �6.30 Uhr Kindertreff in Klein Wanzleben
Mi 03.09.  �4.00 Uhr  Seniorenkreis in Seehausen
   �6.�5 Uhr Kinderchor in Seehausen
   �7.�5 Uhr Flötenkreis (Größere) in Seehausen
Do 04.09.  �6.00 Uhr  Kindertreff in Remkersleben 
Fr. 05.09.  �9.00 Uhr Konfirmandenelternabend  der 7. u. 8. Kl. in Seehausen
So 07.09.  �4.00 Uhr Gottesdienst mit Kaffeetrinken
   �6.00 Uhr Saxophonkonzert  „Neue Musik in alten Räumen“ mit

 Norbert Stammberger    in Seehausen/ Paulskirche 
Mo 08.09.  �5.00 Uhr  Flötenunterricht in Seehausen
   �6.30 Uhr  Kindertreff in Dreileben
   �9.00 Uhr Chorprobe in Seehausen
Di 09.09.  �6.30 Uhr  Kindertreff in Klein Wanzleben
Mi �0.09.  �0.00 Uhr  Gottesdienst im Betreuungszentrum Kloster Meyendorf
   �6.�5 Uhr  Kinderchor in Seehausen
   �7.�5 Uhr Flötenkreis (Größere) in Seehausen
Do ��.09.  �0.00 Uhr Gottesdienst im Seniorengarten in Seehausen
   �6.00 Uhr Kindertreff in Remkersleben
So �4.09.  �0.00 Uhr  Gottesdienst in Seehausen
   �0.�5 Uhr Gottesdienst in Dreileben
   �4.00 Uhr  Gottesdienst mit Gemeindefest in Remkersleben
Mo �5.09.  �5.00 Uhr  Flötenunterricht in Seehausen
   �6.30 Uhr Kindertreff in Dreileben
   �9.00 Uhr Chorprobe in Seehausen
Di �6.09.  �6.30 Uhr Kindertreff in Klein Wanzleben

Gottesdienste und Veranstaltungen der evangelischen Kirchengemeinden Groß Rodensleben, Klein
Rodensleben, Hohendodeleben, Domersleben und Schleibnitz in der Zeit vom  23.07.08 bis 13.08.08
    
Mi  �3.07.  �9:00 Uhr  Bibelkreis  in Gr. Rodensleben
Sa  �6.07.  �5:00 Uhr Gottesdienst zur Hochzeit Albrecht/Spieß in 

Hohendodeleben
�6:00 Uhr  Gottesdienst in Schleibnitz
�7:00 Uhr Gottesdienst in Hemsdorf

So   �7.07.   09:00 Uhr  Gottesdienst  in Domersleben
    �0:00 Uhr Gottesdienst in Gr. Rodensleben
Mi  30.07.  �4:00 Uhr Nachmittagskreis in Gr. Rodensleben
    �3:40 Uhr Abholg. z. Nachmittagskreis Kl. Rodensleben
Mo  04.08.  �4:30 Uhr Frauenkreis in Hohendodeleben

�4:00 Uhr  Abholung von Domersleben
�4:�0 Uhr Abholung von Schleibnitz

Mi  06.08.  �9:00 Uhr Bibelstunde in Gr. Rodensleben
Fr   08.08.  �4:00 Uhr Gottesdienst zur Hochzeit Bischof/Vetter in

Hohendodeleben
So  �0.08.  09:00 Uhr Gottesdienst in Domersleben
    �0:00 Uhr  Gottesdienst in Schleibnitz 
    �4:00 Uhr Gottesdienst in der Kapelle Bergen
    �6:00 Uhr Gottesdienst in Klein Rodensleben
Mi  �3.08.  �9:00 Uhr Bibelstunde in Gr. Rodensleben
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Bottmersdorf / Klein Germersleben
am ��.08. Völlmar, Lieselotte zum 73.
am �8.08. Schaper, Bernward zum 70.
am �0.08. Tiefert, Irmgard zum 84.
am �0.08. Adebahr, Charlotte zum 8�.
am ��.08. Gießmann, Max zum 83.
am �3.08. Juschenko, Edith zum 80.
am �7.08. Schulze, Charlotte zum 7�.
am �8.08. Abraham, Gerda zum 88.
am 30.08. Borchardt, Gerda zum 79.

Domersleben
am �0.08. Schrader, Günter zum 7�.
am �3.08. Mendt, Rosemarie zum 7�.
am �4.08. Nagelmüller, Bertha zum 76.
am �4.08. Otto, Elisabeth zum 84.
am �5.08. Guse, Gerta zum 73.
am �6.08. Hartwig, Elfriede zum 76.
am ��.08. Ostehr, Ernst zum 78.
am �9.08. Jacobs, Elisabeth zum 84.
am 30.08. Reinecke, Gundula zum 7�.
am 3�.08. Abel, Lieselotte zum 88.
 
Dreileben
am 09.08. Lübke, Ingeborg zum 80.
am ��.08. Beinroth, Rita zum 7�.
am ��.08. Willing, Helene zum 87.
am 30.08. Stiemer, Elfriede zum 76.
am 30.08. Dreyer, Inge zum 74.

Eggenstedt
am 06.08. Krüger, Ruth zum 74. 
  
Groß Rodensleben / Hemsdorf / Bergen
am 04.08. Born, Erika zum 8�.
am 04.08. Wilke, Gerda zum 80.
am ��.08. Fischer, Hildegard zum 8�.
am ��.08. Fredecke, Hanna zum 78.
am �9.08. Groß, Bruno zum 79.
am �9.08. Kuthe, Helga zum 75.
am �3.08. Krüper, Friedrich zum 77.
am �9.08. Lüder, Ingeborg zum 74.
am �9.08. Grauenhorst, Johanna zum 84.

Hohendodeleben
am 0�.08. Döring, Karl zum 70.
am 0�.08. Bree, Walter zum 7�.
am 05.08. Drebenstedt, Fredi zum 7�.

Die Verwaltungsgemeinschaft „Börde“ 
Wanzleben übermittelt den Jubilaren für 
den Monat August 2008 Glückwünsche 
zu ihrem Ehrentag und alles Gute für den 
weiteren Lebensweg.

am 07.08. Kehse, Herbert zum 88.
am 07.08. Taubmann, Dora zum 83.
am 09.08. Drebenstedt, Siegfried zum 7�.
am 09.08. Tempelhoff, Helma zum 7�.
am 09.08. Oelke, Horst zum 70.
am �0.08. Gericke, Ursula zum 78.
am �0.08. Foehr, Anni zum 74.
am ��.08. Ackermann, Friedrich zum 8�.
am �5.08. Holle, Manfred zum 8�.
am �5.08. Pietrzak, Harry zum 78.
am �5.08. Drebenstedt, Marlit zum 77.
am �7.08. Duckstein, Alfred zum 78.
am �8.08. Behrendt, Katharina zum 85.
am �8.08. Sturm, Eckehard zum 8�.
am �9.08. Müller, Erich zum 8�.
am �9.08. Sturm, Waltraut zum 78.
am �9.08. Reuter, Anneliese zum 70.
am ��.08. Richter, Gertrud zum 76.
am �3.08. Schneider, Marie-Luise zum 75.
am �4.08. Wiedekopf, Werner zum 75.

Klein Rodensleben
am ��.08. Wilke, Erich zum 80.
am �6.08. Roesner, Heinz zum 73.
am �7.08. Regener, Erich zum 7�.
am �4.08. Tews, Werner zum 86.
am �5.08. Höldtke, Suse zum 77.
am �5.08. Kroog, Käte zum 7�.
am �7.08. Krüger, Karl Heinz zum 7�.
am 30.08. Fischer, Otto zum 76.

Klein Wanzleben / Remkersleben / Meyendorf
am 03.08. Krosta, Lucie zum 85.
am 04.08. Tangermann, Gerda zum 88.
am 04.08. Könnecke, Anneliese zum 8�.
am 05.08. Heise, Rosemarie zum 7�.
am 06.08. Pflume, Elsbeth zum 8�.
am 07.08. Schicker, Gerda zum 7�.
am 09.08. Rauth, Helmut zum 7�.
am �0.08. Dr. Hünsche, Siegfried zum 80.
am ��.08. Konczak, Christa zum 75.
am �4.08. Meier, Brunhilde zum 74.
am �4.08. Hennebold, Georg zum 74.
am �5.08. Wetterling, Annemarie zum 87.
am �6.08. Schärf, Elfriede zum 80.
am �6.08. Ringling, Friedrich zum 73.
am �7.08. Kühle, Irmgard zum 73.
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am �0.08. Draheim, Ilse zum 75.
am �3.08. Fuchs, Ursula zum 76.
am �5.08. Rybarczyk, Ottokar zum 75.
am �6.08. Poro, Wally zum 86.
am �8.08. Witten, Erich zum 8�.
am �9.08. Krzesinski, Elisabeth zum 86.
am 30.08. Schwieger, Theodor zum 70.
am 3�.08. Ulrich, Hannelore zum 70.

Seehausen
am 03.08. Horn, Gerda zum 80.
am 03.08. Buchheister, Hannelore zum 78.
am 04.08. Weisel, Gertrud zum 78.
am 05.08. Baume, Rainer zum 70.
am 06.08. Grubert, Erika zum 83.
am 07.08. Lenz, Erika zum 87.
am 08.08. Weisel, Horst zum 80.
am 09.08. Weißberg, Irmgard zum 90.
am 09.08. Loh, Anneliese zum 76.
am �4.08. Reschke, Edmund zum 7�.
am �5.08. Krüger, Inge zum 70.
am �5.08. Schmelzer, Günther zum 74.
am �7.08. Ziese, Jutta zum 76.
am �9.08. Thienelt, Ilse zum 73.
am ��.08. Bosse, Ingeborg zum 83.
am ��.08. Domine, Robert zum 80.
am �3.08. Jondral, Charlotte zum 78.
am �3.08. Harig, Anna zum 75.
am �5.08. Jahns, Karl zum 8�.
am �7.08. Diefert, Herbert zum 73.
am �8.08. Lange, Hildegard zum 84.
am 30.08. Wollentarski, Jürgen zum 75.

Wanzleben / Schleibnitz / Blumenberg / Buch / Stadt 
Frankfurt
am 0�.08. Hahn, Christa zum 76.
am 0�.08. Feldheim, Helene zum 7�.
am 03.08. Ringling, Emma zum 80.
am 03.08. Rohde, Günter zum 70.
am 04.08. Rudi, Anna zum 7�.
am 04.08. Jekel, Helmut zum 76.
am 05.08. Haag, Gertrud zum 89.

am 05.08. Konrad, Horst zum 75.
am 05.08. Kelle, Gisela zum 7�.
am 07.08. Voigt, Gertrude zum 87.
am 07.08. Klohs, Ilse zum 84.
am 07.08. Töpfer, Hildegard zum 85.
am 08.08. Hörnecke, Ruth zum 8�.
am 09.08. Eicke, Ilse zum 86.
am 09.08. Weisser, Helmut zum 79.
am ��.08. Bauer, Wolfgang zum 7�.
am ��.08. Münchmeyer, Otto zum 78.
am ��.08. Richter, Helene zum 80.
am ��.08. Lipfert, Harald zum 75.
am �3.08. Zeh, Magdalene zum 93.
am �4.08. Zeiske, Brunhild zum 76.
am �5.08. Valisek, Martha zum 95. 
am �5.08. Hüttenrauch, Hildegard zum 8�. 
am �5.08. Gahl, Irmgard zum 80.
am �6.08. Kabel, Marta zum 93.
am �7.08. Schwarze, Helmut zum 8�. 
am �8.08. Rautenberg, Sigrid zum 73.
am �9.08. Illinger, Rudolf zum 70.
am �0.08. Kagelmann, Waltraud zum 77.
am �0.08. Dittmar, Bodo zum 87. 
am �0.08. Schoof, Helmut zum 83. 
am ��.08. Hahn, Wilhelm zum 8�.
am ��.08. Diedrich, Erika zum 80. 
am ��.08. Block, Otto zum 86. 
am ��.08. Biermann, Helga zum 73.
am ��.08. Beier, Christine zum 8�.
am �3.08. Rudloff, Helga zum 7�.
am �3.08. Müller, Harri zum 7�.
am �4.08. Grabau, Albert zum 75.
am �5.08. Rieger, Walter zum 75.
am �6.08. Dobbeck, Gertrud zum 7�.
am �7.08. Adamczik, Helmut zum 76.
am �7.08. Weiß, Willi zum 70.
am �7.08. Reichenbach, Gerhard zum 7�.
am �8.08. Sombrowski, Hans Joachim   zum 7�.
am �9.08. Koch, Gertrud zum 77.
am �9.08. Neumann, Siegfried zum 79.
am 3�.08. Domscheit, Hannelotte zum 78.

Schmunzelecke
Anruf beim PC-Pannen-Dienst: 
„Hallo bei PC Helferlein, wie kann ich ihnen helfen?“ 
„Hallo, ich habe gerade meinen Computer angeschaltet, allerdings er-
scheint kein Bild.“ 
„Leuchtet am Bildschirm ein kleines Lämpchen?“ 
„Nein!“ 
„OK, bitte überprüfen sie, ob ein Kabel vom Bildschirm zum PC führt!“ 
„Moment bitte“ - kurze Stille - „Ja, da ist ein Kabel!“ 
„Nun gut, da überprüfen sie mal ob ein Kabel vom Bildschirm zu einer 
Steckdose führt!“ 
„OK, kleinen Moment“ - kurze Stille - „Leider kann ich das nicht genau 
erkennen, es ist so dunkel hier!“ 
„Schalten sie doch das Licht ein!“ 
„Geht nicht, Stromausfall!“

Wir, die Verwaltungsgemeinschaft
„Börde“ Wanzleben,

gratulieren am �9. Juli �008
Frau Brigitte und Herrn Paul Wanzek

aus Groß Rodensleben
und am 0�. August �008

Frau Hildegard und Herrn Achim Wilke
aus Hemsdorf

recht herzlich zur
„Goldenen Hochzeit“

und wünschen für den weiteren
gemeinsamen Lebensweg alles Gute.
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